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Pressemitteilung 

 

bvvp betont: Sicherheit braucht klare Zuständigkeiten – Vertrauen 
ist Voraussetzung wirksamer Prävention 
 
Berlin, den 2. März 2026. Mehrere Bundesländer prüfen oder erweitern 
derzeit den Umfang der Informationsübermittlung zwischen psychiatri-
schen Einrichtungen und Sicherheitsbehörden. Der Bundesverband der 
Vertragspsychotherapeuten (bvvp e.V.) plädiert hier für eine klare ge-
setzliche Begrenzung von Informationsübermittlungen nur bei konkreten 
Gefahrenlagen, für die konsequente Beachtung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes und für den Schutz der therapeutischen Schweige-
pflicht als tragende Säule einer funktionierenden und präventiv wirksa-
men Gesundheitsversorgung.   
 
Die Debatte berühre zentrale Fragen staatlicher Ordnung – das Verhältnis 
von Gefahrenabwehr, Gesundheitsversorgung und Grundrechtsschutz, be-
tont der Verband. Gerade in sicherheitspolitisch sensiblen Zeiten sei hier 
Differenzierung geboten. Psychotherapie sei Teil der Gesundheitsversor-
gung. Polizei und Sicherheitsbehörden seien Teil der Gefahrenabwehr. Ein 
handlungsfähiger Rechtsstaat zeichne sich durch klare Zuständigkeiten 
und eindeutige Verantwortlichkeiten aus. Wer diese funktionalen Rollen 
vermische, schaffe keine zusätzliche Sicherheit, sondern rechtliche Un-
schärfe und in der Praxis Risiken für die Versorgung. 
 
Das geltende Recht ermögliche bereits heute ein verantwortliches Han-
deln in akuten Gefahrenlagen, insbesondere im Rahmen des rechtferti-
genden Notstands (§ 34 StGB). Darüber hinaus gehende pauschale oder 
präventive Meldearchitekturen widersprächen dem Prinzip der Verhältnis-
mäßigkeit und brächten die gesetzlich geschützte Schweigepflicht (§ 203 
StGB) in Gefahr. Diese Schweigepflicht sei, so der Verband, kein Berufspri-
vileg, sondern Ausdruck grundrechtlich geschützter Vertrauensbeziehun-
gen. 
 
Prävention lebe vom frühzeitigen Zugang zur Versorgung. Menschen in 
psychischen Krisen müssten sicher sein können, dass der Behandlungs-
raum primär der Stabilisierung diene. Eine strukturelle Verknüpfung von 
Gesundheitsversorgung mit sicherheitsbehördlichen Routinen könne dazu 
führen, dass Hilfesuchende den Kontakt zum System mieden. Dies wiede-
rum wäre für die öffentliche Sicherheit potenziell kontraproduktiv. 
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Sicherheit sei eine Kernaufgabe des Staates. Aber diese entstehe nicht durch die Verwi-
schung von Zuständigkeiten. „Wer Gesundheitsversorgung funktional in sicherheitsbehördli-
che Logiken einbindet, riskiert die Erosion eines zentralen Grundpfeilers unseres Rechtsstaa-
tes – nämlich den des geschützten Vertrauensraums zwischen Patient*innen und Behandeln-
den", erklärt Mathias Heinicke, Bundesvorsitzender des bvvp: „Psychotherapie ist Teil der 
Prävention, nicht Teil der Gefahrenabwehr.“ 
 
Ein starker Staat zeige sich nicht durch symbolische Ausweitungen von Zuständigkeiten, son-
dern durch Rechtssicherheit, institutionelle Klarheit und Vertrauen in funktionierende Struk-
turen. Mathias Heinicke bilanziert: „Daher ist es zwingend erforderlich, dass die Informa-
tionsübermittlung zwischen psychiatrischen Einrichtungen und Sicherheitsbehörden gesetz-
lich strikt begrenzt bleibt auf konkrete Gefahrenlagen.“  
 
 
Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten, bvvp, ist der Verband, der sich berufs-

gruppen- und verfahrensübergreifend für die Interessen aller Vertragspsychotherapeut*innen 

einsetzt. In ihm haben sich etwa 6.000 Ärztliche Psychotherapeut*innen, Psychologische Psy-

chotherapeut*innen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen aller anerkann-

ten Richtlinienverfahren zusammengeschlossen. 
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